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OGH 2 Ob 100/16v vom 26.01.2017

Der Unfall ereignete sich in Wien auf dem in der Nebenfahrbahn des

Stubenrings zwischen dem Oskar-Kokoschka-Platz und dem Julius-

Raab-Platz befindlichen Radfahrstreifen. Am Beginn dieser

Nebenfahrbahn ist das Richtung Julius-Raab-Platz zeigende

Hinweiszeichen ĂEinbahnstraÇeñmit dem Zusatz Ăausgenommen

Radfahrerñangebracht. Der Beklagte fuhr auf dem ïaus seiner Sicht ï

Zur Fahrordnung für Radfahrer in Einbahnstraßen (1/3)

am rechten Fahrbahnrand liegenden 1,2 m

breiten Radfahrstreifen gegen die

Einbahnrichtung. Die Klägerin kam ihm auf

demselben Radfahrstreifen entgegen,

nachdem sie eine Sperrlinie überfahren

hatte und sie kollidierten. Beide stürzten

und verletzten sich.
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OGH 2 Ob 100/16v vom 26.01.2017

Zur Fahrordnung für Radfahrer in Einbahnstraßen (2/3)
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OGH 2 Ob 100/16v vom 26.01.2017ïEntscheidung:

Der OGH stellte klar, dass Voraussetzung für das Befahren einer

Einbahnstraße gegen die Einbahnrichtung mit einem Fahrrad eine unter

dem die Einbahn regelnden Hinweiszeichen angebrachte Zusatztafel

ĂausgenommenRadfahrerñist. Ein in einer solchen Einbahnstraße

angebrachter Radfahrstreifen dient nur dem gegen die Einbahn

fahrenden Radverkehr. Demnach hatte der Beklagte den

Radfahrstreifen zu Recht benützt, während ihn die Klägerin nicht

benützen hätte dürfen. Nicht ausreichend geklärt hatten die

Vorinstanzen aber die Frage, ob der Beklagte den Unfall durch

rechtzeitiges Anhalten vermeiden hätte können. Jedenfalls aber trifft die

Klägerin ein gravierendes Mitverschulden, das ein allfälliges

Verschulden des Beklagten deutlich überwiegt.

Zur Fahrordnung für Radfahrer in Einbahnstraßen (3/3)
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OGH 2 Ob 124/16y vom 27.10.2016

Der Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW Lenker

ereignete sich nach dem Ende des Radwegs, also nach der dortigen

Haltelinie, auf der schraffierten Sperrfläche.

Fahrordnung auf Radfahranlagen: Vorrang 

Czerninplatz 4, A ï1020 Vienna, Austria

Entscheidung :

Ein Verkehrsteilnehmer, der eine Verkehrsfläche

benützt, die überhaupt nicht befahren werden

darf, kann sich nicht auf die Vorrangregel

berufen; das gilt auch für solche

Verkehrsteilnehmer, die eine Einbahnstraße

gegen die zulässige Richtung befahren, oder für

einen Radfahrer, der entgegen § 68 Abs 1

StVO einen Gehsteig oder Gehweg in

Längsrichtung befährt.
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OGH 2 Ob 197/13d vom 19.12.2013

Eine Radfahrerin und ein Mopedlenker kollidierten. Eine auf dem

Rennweg stadteinwärts fahrende Amtskolonne war unmittelbar vor der

Stanislausgasse zum Stillstand gekommen, sodass für den Querverkehr

eine Durchfahrt freiblieb. Die Klägerin wollte den Rennweg gerade

Fahrordnung auf Radfahranlagen: Vorrang (1/2)

übersetzen, hielt vorerst

im Kreuzungsbereich

kurz vor dem ersten

stehenden Fahrzeug an,

dann fuhr sie mit etwa

10 km/h weiter. Der

Mopedlenker fuhr mit

einer Geschwindigkeit

von etwa 25 km/h

jenseits der Sperrlinie im

Gleisbereich.
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OGH 2 Ob 197/13d vom 19.12.2013 - Entscheidung :

Der Vorrang geht durch die Übertretung von Verkehrsvorschriften

grundsätzlich nicht verloren; dies gilt aber dann nicht, wenn der

Wartepflichtige mit einer derartigen Fahrweise nicht rechnen musste

bzw bei besonders krassen Verkehrswidrigkeiten. Der Grundsatz

verliert dann seine Wirkung, wenn der auf der bevorrangten Straße

fahrende Verkehrsteilnehmer vom Wartepflichtigen nicht oder nicht aus

dieser Annäherungsrichtung erwartet werden kann. Ein

Verkehrsteilnehmer, der eine Verkehrsfläche benutzt, die überhaupt

nicht befahren werden darf, kann sich nicht auf die Vorrangregel

berufen. Dass in dem ca 1,1 m breiten Bereich zwischen der Kolonne

und der Sperrlinie ein Vorschlängeln möglich gewesen wäre, ist insofern

unbeachtlich, als sich diese Gefahr hier nicht verwirklicht hat: Der

Mopedlenker hat diesen Bereich nicht befahren.

Fahrordnung auf Radfahranlagen: Vorrang (2/2) 
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OGH 2 Ob 197/13d

Die Wartepflichtige musste mit im Gleisbereich fahrenden und die Sperrfläche

überfahrenden Verkehrsteilnehmern auf dem an sich bevorrangten Rennweg

nicht rechnen. Der Mopedlenker benützte eine Verkehrsfläche, die überhaupt

nicht befahren werden darf. Er kann sich auf seinen Vorrang nicht berufen.

Kein Mitverschulden der Radfahrerin.

OGH 2 Ob 124/16y

Ein Radfahrer, der entgegen § 68 Abs 1 StVO einen Gehsteig oder Gehweg in

Längsrichtung befährt, kann sich nicht auf die Vorrangregel berufen. Bei der

befahrenen Verkehrsfläche handelte es um einen Gehsteig nach § 2 Abs 1 Z 10

StVO, weil vor dieser Fläche das Verkehrszeichen "Ende eines Geh- und

Radwegs" angebracht war. Der Kläger durfte die Kreuzung nur als Fußgänger,

mit schiebenden Fahrrad, überqueren und durfte die Fahrbahn nicht

überraschend betreten.

Verschuldensteilung von 1:3 zu Lasten des Radfahrers, weil auch der PKW

Fahrer die Sperrfläche befuhr.

Unterschied 2 Ob 124/16y und 2 Ob 197/13d
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VGW-031/022/7714/2016 vom 14.09.2016

Mit Straferkenntnis wurde dem BF zu Last gelegt, er ist nicht so weit rechts

gefahren, wie ihm möglich gewesen wäre, sondern er fuhr mit seinem Fahrrad in

der Mitte der Fahrbahn.

Rechtsfahrgebot: 

Seitenabstand zu parkenden Fahrzeugen (1/2)

Der BF hat beim Radfahren einen

Abstand zu den parkenden Autos von

etwa 1,2 bis 1,8 Meter eingehalten

und ist somit etwas links der

Fahrstreifenmitte gefahren. Die

Lenkstange des Fahrrades des

Beschwerdeführers hat eine Breite

von 80 cm.
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Rechtsfahrgebot: 

Seitenabstand zu parkenden Fahrzeugen (2/2)
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Die Hinterradbremsvorrichtung ( Fixie )

Czerninplatz 4, A ï1020 Vienna, Austria

VGW-031/059/12870/2015/A vom 10.05.2016

Das verfahrensggst 1-Gang-Rad weist eine

Hinterradbremsvorrichtung nicht auf, sondern

man bremst durch Gegendruck auf die Pedale.

Entscheidung :

Auch der zur Abbremsung benutzte starre Gang stellt eine Bremsvorrichtung

im Sinne des § 1 Abs. 1 Fahrradverordnung dar, da damit ohne weiteres die

gesetzlich vorgeschriebene Bremsleistung erzielt werden kann.

§ 1 Abs.1 FahrradVO: Jedes Fahrrad, das in Verkehr gebracht wird, muss mit

zwei voneinander unabhängig wirkenden Bremsvorrichtungen, mit denen auf

trockener Fahrbahn eine mittlere Bremsverzögerung von 4 m/s2 bei einer

Ausgangsgeschwindigkeit von 20 km/h erreicht wird, ausgerüstet sein.

Quelle: fixdich.at
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LVwG 30.29-5876/2014 vom 08.04.2015ïEntscheidung:

In der FahrradV 2001 (und der StVO 1960) werden keine Bedingungen

festgelegt, unter welchen die geforderte Bremsverzögerung von 4 m/s²

bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 20 km/h erreicht werden soll,

außer, dass diese Verzögerung mit zwei voneinander unabhängig

wirkenden Bremsvorrichtungen auf trockener Fahrbahn erzielt werden

muss.

Auch wird nicht näher konkretisiert, wie die zwei voneinander

unabhängig wirkenden Bremsvorrichtungen ausgeführt sein müssen.

Daher war nicht beweisbar, dass das gegenständliche Bremssystem

der Ausrüstungsvorschrift des § 1 Abs 1 Z 1 FahrradV 2001 nicht

entsprochen hätte.

Starre Fahrradnabe als Bremsvorrichtung
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VwGH 2012/02/0159 vom 10.10.2014

Verfahrensgegenständlich ist, ob ein Fahrrad mit

gelben Rückstrahlern an den Pedalen

ausgerüstet sein muss, sowie ob eine zweite

Person auf dem Fahrrad mitgeführt werden darf,

obwohl dieses Fahrrad hinsichtlich seiner Bauart

zum Transport mehrerer Personen nicht zulässig

ist.

Rückstrahler an den Pedalen (1/3)

Der Beschwerdeführer machte geltend, dass die Rückstrahlern an den Pedalen

durch gleichwertige Einrichtungen (ein Rückstrahler ("Katzenauge") auf der

Tasche der Mitfahrerin und die Reflektorstreifen an den beiden Stangen des

Beifahrersitzes) ersetzt gewesen seien. Weder Fahrradpass noch Fahrrad-

Handbuch böten irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass das Fahrrad für den

Transport einer zusätzlichen erwachsenen Person seiner Bauart nach geeignet

wäre.

Quelle: Ooe.radlobby.at
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VwGH 2012/02/0159 vom 10.10.2014ïEntscheidung:
§ 1 (1) Z5 FahrradVO: Jedes Fahrrad, das in Verkehr gebracht wird, muss mit gelben

Rückstrahlern an den Pedalen ausgerüstet sein; diese können durch gleichwertige

Einrichtungen ersetzt werden.

Die gelben Rückstrahler an den Pedalen können (...) nicht durch

rückstrahlendes Material, welches bloß statisch nach hinten strahlt, ersetzt

werden.

Als gleichwertige Einrichtungen sind daher angesichts des Zwecks der

Sichtbarmachung des Bewegungsmomentes getretener Pedale in deren Nähe

angebrachte reflektierende Flächen zu verstehen, etwa reflektierende Schuhe

oder Fußbänder, die die Tretbewegungen des Radfahrers für den nachfolgenden

Verkehrsteilnehmer auch bei schlechten Sichtverhältnissen erkennbar machen.

Diese Voraussetzungen erfüllen weder am Rücksitz angebrachten

Reflektorstreifen noch ein Katzenauge auf der von der Beifahrerin mitgeführten

Tasche.

Rückstrahler an den Pedalen (2/2)
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VwGH 2012/02/0159 vom 10.10.2014ïEntscheidung:

§ 65 Abs 3 StVO normiert zum Transport von Personen über acht Jahren, dass

dieser nur unter Verwendung eines Fahrrads stattfinden darf, das hinsichtlich

seiner Bauart den Anforderungen der Produktsicherheitsbestimmungen für

Fahrräder zum Transport mehrerer Personen entspricht. Diese Anforderungen

werden in § 1 Abs 1 Z 9 FahrradV näher bestimmt. Demnach muss ein Fahrrad,

wenn das Fahrrad für den Transport mehrerer Personen bestimmt ist, für jede

Person einen eigenen Sitz, eine eigene Haltevorrichtung und eigenen

Pedalen oder Abstützvorrichtungen aufweisen .

Da die Vorschrift eigener Haltegriffe unzweifelhaft dem Schutz der Gesundheit

und Verkehrssicherheit dienen soll, kann eine Konstruktion ohne eigene

Haltegriffe nicht dasselbe Niveau für den Schutz der Gesundheit und für die

Verkehrssicherheit gewährleisten wie in der FahrradV verlangt.

Personentransport (3/3)
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OGH 2 Ob 99/14v vom 27.8.2014

Der Kläger fuhr im Windschatten seines Vordermanns. Er fuhr auf das

Fahrrad seines Vordermanns auf und kam - im Gegensatz zu diesem -

zu Sturz. Beide Radfahrer trugen keinen Radhelm.

Entscheidung :

Für ĂsportlichambitionierteñRadfahrer, die sich beim Radfahren

besonderen Risiken aussetzen, gilt die Helmpflicht. Dabei werden als

Kriterien für eine ĂsportlichambitionierteñFahrt etwa die Benützung

eines Rennrads, das Tragen von Rennfahrerbekleidung und hohe

Fahrgeschwindigkeit in Verbindung mit dem Eingehen besonderer

Risiken genannt.

Das Nichttragen eines Fahrradhelms ist als Sorglosigkeit in eigenen

Angelegenheiten vorzuwerfen, was zu einer Kürzung des

Ersatzanspruchs führt.

Besteht Radhelmpflicht?
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